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1. Umsatzsteuerliche Maßnahmen zum Ausbau von PV-Anlagen 
 

Ende des letzten Jahres wurde das Jahressteuergesetz 2022 beschlossen. Darin geht es unter anderem 

um die Förderung des weiteren Ausbaus von PV-Anlagen. Durch Vereinfachungen bei der Installation 

und dem Betrieb sollen Anreize für die Bürger geschaffen werden.  

 

Dazu gehört der sog. Nullsteuersatz, also der Wegfall von Umsatzsteuer. Der Käufer einer PV-Anlage 

muss dadurch diese nicht mehr zahlen, kann sich im Gegenzug aber auch keine Vorsteuer durch das 

Finanzamt erstatten lassen. Der Nullsteuersatz gilt für PV-Anlagen, die nach dem 1.1.2023 vollständig 

geliefert bzw. vollständig installiert sind. Das Datum der Bestellung ist dabei unerheblich. Profitieren 

können davon Steuerpflichtige, die sich eine PV-Anlage auf oder in die Nähe eines Wohngebäudes 

installieren lassen. Dies gilt dann für alle Komponenten der Anlage, wie die Module, den Batterie-

speicher oder auch die Wechselrichter. Der Leistungswert der jeweiligen Anlage ist bei der Umsatz-

steuer nicht ausschlaggebend. 

 

Die Käufer von PV-Anlagen könnten so auch durch günstigere PV-Anlagen profitieren, da Händler 

und Handwerker die niedrigere Umsatzsteuer grundsätzlich weitergeben sollen. Verpflichtet sind sie 

dazu jedoch nicht. Steuerpflichtige sollten allerdings beachten, dass sie mit der Einspeisung des 

Stroms aus ihrer PV-Anlage Unternehmer sind. Eine Anmeldung des Unternehmens beim Finanzamt 

ist deshalb unbedingt erforderlich. 

 

Beachten Sie: eine rückwirkende Änderung mit dem Nullsteuersatz auf bereits vor dem 1.1.2023 in 

Betrieb genommene PV-Anlagen ist nicht möglich. Mehr Informationen zu dem Gesetz erhalten Sie 

auf der Homepage des Bundesministeriums der Finanzen unter www.bundesfinanzministerium.de. 
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2. Aufteilung des Gesamtkaufpreises eines bebauten Grundstücks 
 

Bei der Anschaffung eines bebauten Grundstücks ist die beabsichtigte Nutzung des Gebäudes für die 

weitere steuerliche Berücksichtigung entscheidend. Wird eine Immobilieninvestition ganz oder teil-

weise zur Erzielung von Einkünften genutzt, muss ein gezahlter Gesamtkaufpreis für diese Immobilie 

für Zwecke der Absetzung für Abnutzung (AfA) entsprechend der Wertverhältnisse in Grund und 

Boden und Gebäude aufgeteilt werden. 

 

Der Bundesfinanzhof hat zu dieser Thematik in seinem Urteil vom 20.9.2022 Stellung genommen. 

Zunächst sind Boden- und Gebäudewert gesondert zu ermitteln und sodann die Anschaffungskosten 

nach dem Verhältnis der beiden Wertanteile in Anschaffungskosten für den Grund- und Boden- sowie 

den Gebäudeanteil aufzuteilen. Wenn eine Schätzung des Werts des Grund- und Boden- sowie des 

Gebäudeanteils in dem Einzelfall notwendig ist, kann die ImmoWertV herangezogen werden; welches 

Wertermittlungsverfahren anzuwenden ist, ist dann nach den tatsächlichen Gegebenheiten des jewei-

ligen Einzelfalls zu entscheiden.  

 

Die Wahl der Ermittlungsmethode entzieht sich dabei einer Verallgemeinerung; ein Vorrang bestimm-

ter Wertermittlungsverfahren für bestimmte Gebäudearten besteht nicht. 

 

 

3. Werbung auf Kennzeichen des Privatwagens der Arbeitnehmer 
 

Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag ein Fall vor, bei dem ein Unternehmen mit vielen seiner Arbeitneh-

mer einen Werbevertrag geschlossen hatte. Die Arbeitnehmer erhielten ein jährliches Entgelt dafür, 

dass sie an ihren privaten Kennzeichen einen Werbeschriftzug des Unternehmens anbrachten. Der 

BFH musste entscheiden, ob das entsprechende Entgelt der Lohnsteuer unterliegt. 

 

Das Finanzamt untersuchte den vorliegenden Sachverhalt bei einer Außenprüfung und sah die Vergü-

tung für die Werbung als steuerpflichtigen Arbeitslohn an. Gegen das Unternehmen wurde ein Haf-

tungsbescheid für die nicht einbehaltene und abgeführte Lohnsteuer ausgestellt. Zu Recht, wie der 

BFH entschied. 

 

Ein Entgelt für Werbung des Arbeitgebers auf dem Kennzeichenhalter des privaten PKW des Arbeit-

nehmers ist durch das Arbeitsverhältnis veranlasst und damit Arbeitslohn, wenn dem mit dem Arbeit-

nehmer abgeschlossenen „Werbemietvertrag“ kein eigenständiges wirtschaftliches Gehalt zukommt. 

Ist das für die Werbung gezahlte Entgelt als Arbeitslohn zu beurteilen, scheidet eine überwiegend 

eigenbetriebliche Veranlassung der Zahlung regelmäßig aus. 

 

 

4. Berichtigung einer Rechnung mit Rückwirkung 
 

Ein Sachverhalt, den der Bundesfinanzhof (BFH) am 14.11.2022 entschied, beschäftigte sich mit der 

rückwirkenden Berichtigung von Rechnungen und dem damit verbundenen Vorsteuerabzug. 

 

Eine Steuerpflichtige machte bei Rechnungserhalt den Vorsteuerabzug in der ausgewiesenen Höhe 

geltend. Die Angaben zu ihr als Leistungsempfängerin waren zwar fehlerhaft bzw. unvollständig, die 

Vorsteuer erhielt sie aber trotzdem, da anhand der Angaben erkennbar war, dass es sich bei ihr um die 

Leistungsempfängerin handelte. Einige Jahre später erhielt sie berichtigte, ordnungsgemäße Rechnun-

gen, die keine fehlerhaften Angaben mehr zu ihrer Person enthielten. Die Berichtigung wirkte auf das 

Jahr der Steuerentstehung zurück, nicht aber auf das Berichtigungsjahr. Für die Steuerpflichtige än-

derte sich dadurch nichts, da sie die Vorsteuer bereits im ursprünglichen Jahr der Rechnungserstel-

lung in voller Höhe erhalten hatte. 
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Sind, so der BFH, die Angaben in einer Rechnung nicht in so hohem Maße unbestimmt, unvollständig 

oder unzutreffend, dass sie fehlenden Angaben gleichstehen, ist das Finanzamt daran gehindert, das 

Recht auf Vorsteuerabzug nur deshalb zu verweigern.  

 
Wenn die Rechnung, die der Steuerpflichtige besitzt, nicht ordnungsgemäß ist, das Finanzamt aber 

trotzdem über alle notwendigen Informationen verfügt, um zu prüfen, ob die materiellen Vorausset-

zungen für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug vorliegen, kann nicht automatisch davon 

ausgegangen werden, dass dem Steuerpflichtigen kein Recht auf den Vorsteuerabzug zusteht. 

 

 
5. Zahlungen für den Verzicht auf ein Wohnungsrecht 

 
Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Bei 

vielen Kosten ist es offensichtlich, dass es sich um Werbungskosten handelt, bei anderen Kosten wie-

derum ist gerichtlich zu entscheiden, ob es sich um Werbungskosten bzw. um private Aufwendungen 

handelt. 

 
Ein Urteil zu abzugsfähigen Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung fällte der Bundesfi-

nanzhof (BFH) hierzu am 20.9.2022. Mehrere Personen erwarben durch Gesamtrechtsnachfolge unter 

anderem ein Erbbaurecht für ein bebautes Grundstück. Dieses Erbbaurecht war mit einem Wohnungs-

recht belastet. Unter den Erben fanden entgeltliche Übertragungen der Erbanteile statt, sodass es letzt-

endlich nur noch einen Eigentümer gab. Diejenige, für die das Wohnungsrecht galt, verzichtete gegen 

eine Entschädigungszahlung darauf und räumte kurz darauf die Wohnung. Der Eigentümer vermietete 

das Gebäude. In seiner Einkommensteuererklärung machte er die Zahlung für den Verzicht auf das 

Wohnungsrecht und die dazugehörigen Kosten für den Notarvertrag als Werbungskosten geltend. Das 

Finanzamt versagte ihm zunächst den Ansatz, der BFH stimmte ihm letztendlich mit seinem Urteil 

vom 20.9.2022 zu. 

 

Ein für die Annahme vorab entstandener Werbungskosten erforderlicher, ausreichend bestimmter 

wirtschaftlicher Zusammenhang mit künftigen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist anzu-

nehmen, wenn der Berechtigte eines mit einem dinglich gesicherten Wohnungsrecht belasteten Erb-

baurechts dem Wohnungsberechtigten ein Entgelt dafür zahlt, dass dieser der Löschung seines Woh-

nungsrechts zustimmt, anschließend das Gebäude räumt und er so erreicht, das Wohngebäude zu ver-

mieten, um daraus Einkünfte daraus zu erzielen. 

 
6. Gewinnerzielungsabsicht bei PV-Anlagen 
 

Für das Vorliegen eines Gewerbebetriebs ist neben anderen Voraussetzungen eine Gewinnerzielungs-

absicht des Unternehmers erforderlich. Diese subjektive Eigenschaft muss im Zweifelsfall an objekti-

ven Kriterien erkennbar sein. Ohne Gewinnerzielungsabsicht und mit durchgehender Erklärung von 

Verlusten könnten die Einkünfte aus Gewerbebetrieb als Liebhaberei aberkannt werden. 

 

Dies passierte Steuerpflichtigen, die sich eine PV-Anlage auf ihr Wohnhaus bauen ließen. Aus dem 

Betrieb wurden seit Eröffnung durchgehend Verluste erzielt, sodass das Finanzamt nach einigen Jah-

ren die erklärten Verluste aberkannte. Die Verluste entstanden dadurch, dass die nach dem Erneuerba-

re-Energien-Gesetz festgelegten Einspeisevergütungen die Aufwendungen in keinem Jahr erreichten.  

Der Bundesfinanzhof entschied in dem Fall, dass nicht von einer Gewinnerzielungsabsicht auszuge-

hen ist und beruft sich damit auf die höchstrichterlich entschiedenen Grundsätze. Generell schließt der 

dauerdefizitäre Betrieb einer Photovoltaikanlage die bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb erforder-

liche Gewinnerzielungsabsicht aus, wenn die Hinnahme der Verluste auf dem Motiv des Steuerpflich-

tigen beruht, durch die emissionsfreie Erzeugung von Strom für das öffentliche Netz einen Beitrag 

zum Klimaschutz zu leisten. 

 

Anmerkung: die Gewinnerzielungsabsicht ist aufgrund der neu eingeführten ertragsteuerlichen Be-

freiung innerhalb der KW-Grenzen nicht mehr besonders praxisrelevant. 
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7. Zeitnahe Dokumentation der Zuordnungsentscheidung 
 

Bei der Anschaffung oder Herstellung eines Gegenstands hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, 

diesen ganz oder teilweise seinem umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen zuzuordnen oder ihn 

auch nur im Umfang der tatsächlichen unternehmerischen Verwendung in sein Unternehmen einzube-

ziehen. Die Zuordnung entscheidet letztendlich über einen potentiellen Vorsteuerabzug. 

Wie die jeweilige zeitnahe Dokumentation über die Zuordnungsentscheidung auszusehen hat bzw. 

welche zeitlichen Voraussetzungen dabei beachtet werden sollten, wird oft höchstrichterlich entschie-

den. Der Bundesfinanzhof hat dazu in seinem Urteil vom 29.9.2022 Stellung genommen. Die Annah-

me, dass eine zeitnahe Dokumentation der Zuordnungsentscheidung, die zum Vorsteuerabzug berech-

tigt, nur dann vorliegt, wenn diese innerhalb der gesetzlichen Abgabefrist der Umsatzsteuererklärung 

(im Entscheidungsfall: bis zum 31.5. des Folgejahres) dem Finanzamt gegenüber abgegeben wird, 

widerspricht den geltenden Rechtsprechungen. 

Steht anhand objektiver Anhaltspunkte, die innerhalb der Zuordnungsfrist erkennbar geworden sind, 

fest, dass der Steuerpflichtige einen Gegenstand dem Unternehmen zugeordnet hat, ist es nicht zusätz-

lich erforderlich, dass er die erfolgte Zuordnung der Finanzverwaltung innerhalb dieser Frist mitteilt. 

Dem Steuerpflichtigen wird dadurch der Vorsteuerabzug weder praktisch unmöglich gemacht noch 

übermäßig erschwert, weil er nach der jetzigen Rechtsprechung ohnehin beim Erwerb wählen muss, 

ob er als Steuerpflichtiger handelt, und dies eine materielle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist. 

 

 

8. Solidaritätszuschlag nicht verfassungswidrig 
 

Bereits seit Jahren laufen Verfahren vor den Gerichten zum Solidaritätszuschlag (nachfolgend: Soli). 

Zuletzt ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH), welches nun entschieden wurde. Die Klage 

der Steuerpflichtigen gegen die Festsetzung des Soli für die Jahre 2020 und 2021 wegen möglicher 

Verfassungswidrigkeit wurde abgewiesen. 

Der BFH konnte den Argumenten der Steuerpflichtigen nicht zustimmen und gab den Fall auch nicht 

weiter zur Vorlage an das Bundesverfassungsgericht. Der Soli sollte bei seiner Einführung der Abde-

ckung der im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung entstandenen finanziellen Lasten dienen. 

Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II und der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs zum Jahres-

ende 2019 hat der Soli seine Rechtfertigung als Ergänzungsabgabe nicht verloren. Zudem bestand in 

den Folgejahren nach wie vor ein wiedervereinigungsbedingter Finanzbedarf des Bundes. Der Ge-

setzgeber hat in der Gesetzesbegründung auf diesen fortbestehenden Bedarf, der unter anderem im 

Bereich der Rentenversicherung und des Arbeitsmarkts gegeben war, hingewiesen. Dem Fakt, dass 

sich diese Kosten im Laufe der Zeit weiter verringern werden, hat der Gesetzgeber mit der ab dem 

Jahr 2021 in Kraft getretenen Beschränkung des Soli auf die Bezieher höherer Einkommen und der 

damit verbundenen Reduzierung des Aufkommens Rechnung getragen. Aus dem Gesetz zur Rückfüh-

rung des Soli wird daher deutlich, dass der Gesetzgeber diesen nicht unbegrenzt erheben will, sondern 

nur für eine Übergangszeit. Seit dem Jahr 2021 werden aufgrund der erhöhten Freigrenzen nur noch 

die Bezieher höherer Einkommen mit dem Soli belastet. Die darin liegende Ungleichbehandlung sei 

aber gerechtfertigt.  

 

Anmerkung: bei Redaktionsschluss lagen noch keine Informationen über eine mögliche Verfas-

sungsbeschwerde vor. 

 

 

Kurz notiert … 

 

Lohngleichheit bei Teilzeitbeschäftigung: Das Bundesarbeitsgericht veröffentlichte im Januar eine 

Urteilsentscheidung zugunsten von geringfügig Beschäftigten. Diese dürfen bei gleicher Qualifikation 

und Tätigkeit keinen geringeren Stundenlohn erhalten als Vollzeitbeschäftigte. 
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9. Keine anschaffungsnahen Herstellungskosten bei  

Entnahme aus Betriebsvermögen 
 

Steuerpflichtige, die sich ein Gebäude oder eine Wohnung kaufen und diese nach der Anschaffung 

sanieren oder renovieren wollen, müssen überprüfen, ob die dadurch entstandenen Kosten anschaf-

fungsnahe Herstellungskosten darstellen. 

 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten sind Aufwendungen, die innerhalb der ersten drei Jahre nach 

Anschaffung anfallen und insgesamt 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes (ohne Umsatzsteu-

er) übersteigen. Zu den Aufwendungen gehören sowohl Erhaltungs- als auch Herstellungskosten, da-

bei inbegriffen sind auch Kosten zur Mängelbeseitigung und Schönheitsreparaturen. Maßgebend ist 

dabei die Ausführung der Leistung und nicht der Zeitpunkt der Zahlung. Anteilig erbrachte Leistun-

gen werden dabei auch nur anteilig berücksichtigt. Nicht zu den anschaffungsnahen Herstellungskos-

ten gehören Aufwendungen zur Erweiterung des Gebäudes sowie regelmäßig anfallende Kosten für 

Erhaltungsarbeiten. 

 

Wichtig ist die Zuordnung zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten, wenn das Gebäude bzw. die 

Wohnung zu Vermietungszwecken genutzt wird. Wenn es sich bei den Aufwendungen nämlich um 

anschaffungsnahe Herstellungskosten handelt, stellen diese Aufwendungen keine sofort abzugsfähi-

gen Werbungskosten dar, sondern werden mit dem Gebäude gleichmäßig über die AfA abgeschrieben. 

 

Zu der Anschaffung des Gebäudes hat der Bundesfinanzhof am 3.5.2022 entschieden, dass es sich 

nicht um einen Anschaffungsvorgang handelt, wenn der Eigentümer des Gebäudes dieses vom Be-

triebs- in das Privatvermögen überführt. Es fehlt bei der Überführung die notwendige Gegenleistung. 

 

 

10. Fitnessstudio-Beiträge sind keine außergewöhnlichen Belastungen 
 

Mitglied eines Fitnessstudios sind inzwischen viele, und das aus verschiedensten Gründen. Während 

eine Gruppe ihre Freizeit zur Körperoptimierung dort verbringt, treten manche aufgrund einer ärztli-

chen Verordnung in ein Fitnessstudio ein, um dort die angeordnete Therapie durchzuführen.  

 

Aus diesem Grund trat eine Steuerpflichtige in ein Fitnessstudio ein. Sie erhielt eine ärztliche Verord-

nung für ein Funktionstraining in Form von Wassergymnastik. Zunächst kam sie dieser in einem Ver-

ein nach, die Kosten übernahm die Krankenkasse. Nach kurzer Zeit wechselte sie aber zu einem Fit-

nessstudio, welches ebenfalls Wassergymnastik anbot. Die Kosten wurden nun nicht mehr übernom-

men, sodass sie diese stattdessen als außergewöhnliche Belastung (agB) in der Einkommensteuerer-

klärung angab. 
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Das Finanzgericht gab ihr aber nur teilweise Recht. Die Beiträge für einen Reha-Verein, der die ärzt-

lich verordneten Kurse in einem Fitnessstudio durchführt, können als Heilbehandlungskosten agB 

darstellen. Beiträge dagegen, die nicht nur die verordneten Maßnahmen abdecken, sondern auch 

Maßnahmen, die von gesunden Menschen genutzt werden (z. B. Saunanutzung), können keine agB 

darstellen. Es fehlt an einer Zwangsläufigkeit, da die Steuerpflichtige die Therapie auch woanders 

hätte durchführen können. Die Entscheidung hätte aber auch anders ausfallen können, wenn es keine 

Alternative zu dem Fitnessstudio gegeben hätte. Darauf wies das Gericht hin. 

 

Bitte beachten Sie! Das Finanzgericht hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. 

Sofern die Revision auch eingelegt wird (bei Drucklegung noch nicht erfolgt), erhält der BFH auf-

grund der großen Breitenwirkung der Problematik Gelegenheit, höchstrichterlich zu klären, ob und 

ggf. inwieweit bei medizinischer Indikation der Behandlung die Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstu-

dio – gerade auch in den Fällen, in denen wie im Streitfall mindestens ein auf die Behandlung zuge-

schnittenes Grundmodul für die Ableistung der Kurse gebucht werden muss – außergewöhnliche Be-

lastungen sein können. 

 

 

11. Dienstwagen-Zuzahlung mindert Versteuerung 
 

Einigen Arbeitnehmern wird durch den Arbeitgeber ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Wenn 

der Pkw auch für private Fahrten oder den Arbeitsweg genutzt werden darf, hat der Arbeitnehmer 

diesen Vorteil gegenüber anderen Arbeitnehmern ohne Dienstwagen als geldwerten Vorteil zu ver-

steuern. Sollte der Arbeitnehmer Zuzahlungen (einmalig zu den Anschaffungskosten oder laufend zu 

den entstehenden Kosten) erbringen, mindern diese grundsätzlich den zu versteuernden geldwerten 

Vorteil. 

 

Eine einmalige Zuzahlung kann aus unterschiedlichen Gründen geleistet werden. Der eine beteiligt 

sich an der Anschaffung eines höherwertigen Fahrzeugmodells, der andere um eine bessere Ausstat-

tung zu bekommen. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, ob der Arbeitnehmer direkt an den Arbeitge-

ber zahlt oder an das Autohaus. Die Zuzahlungen werden auf den geldwerten Vorteil angerechnet und 

mindern dadurch die Steuerlast. Die Berechnung hängt davon ab, ob eine arbeitsrechtliche Vereinba-

rung über den Zuzahlungszeitraum vorliegt oder nicht. 

 

Ohne eine solche Vereinbarung können Einmalzahlungen im Erstjahr vollständig mit dem geldwerten 

Vorteil verrechnet werden. Dabei darf der geldwerte Vorteil aber nicht weniger als null Euro betra-

gen. Gegebenenfalls ist die Zahlung dann noch auf die folgenden Jahre zu verteilen.  

 

Mit einer arbeitsrechtlichen Vereinbarung über einen festen Zeitraum ist die Zuzahlung gleichmäßig 

auf den vereinbarten Zeitraum zu verteilen und dementsprechend steuerlich zu berücksichtigen. Wenn 

das Fahrzeug vor Ablauf des Zeitraums zurückgegeben oder getauscht wird, kann der Arbeitnehmer 

seinen Anspruch auf eine anteilige Rückerstattung der Zuzahlung geltend machen. 

 

Anmerkung: Die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten Zuzahlungen sollten zur 

rechtlichen bzw. steuerlichen Anerkennung unbedingt vertraglich festgehalten werden. 

 

 

12. Privates Veräußerungsgeschäft bei entgeltlichem Erwerb des Erbanteils 
 

Ein privates Veräußerungsgeschäft entsteht u. a., wenn ein Gebäude gekauft, vermietet und innerhalb 

von zehn Jahren nach der Anschaffung wieder veräußert wird. Für den neuen Eigentümer beginnt 

dann ab dem Zeitpunkt der Anschaffung eine neue Frist über zehn Jahre. Wenn aber der Grundstücks-

eigentümer innerhalb der zehn Jahre verstirbt, läuft die bisherige Frist unverändert bei dem Erben 

weiter (sog. „Fußstapfentheorie“).  

 

Das Finanzgericht (FG) München entschied dazu am 21.7.2021, dass ein Miterbe, der den Erbteil 

eines anderen Miterben entgeltlich erwirbt, für diesen Erbteil nicht von der Fußstapfentheorie betrof-
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fen ist. Erhalten zwei Steuerpflichtige von dem Erblasser jeweils den halben Anteil an einem Grund-

stück, läuft die Frist des vorherigen Eigentümers unverändert weiter. Überträgt nun ein Erbe seinen 

Erbteil gegen Entgelt auf den anderen, beginnt für diesen Anteil eine neue Frist, da eine vom Erblas-

ser losgelöste Anschaffung vorliegt.  

Dem Wirtschaftsgut können so direkte Anschaffungskosten zugeordnet werden. Anders wäre es, wenn 

der Steuerpflichtige den Anteil unentgeltlich erhalten hätte oder aber ein Gemeinschaftsvermögen 

direkt im Wege der Erbauseinandersetzung gänzlich an ihn übergegangen wäre. 

Bitte beachten Sie! Das Urteil des FG ist noch nicht rechtskräftig. Der Bundesfinanzhof hat die Revi-

sion unter dem Aktenzeichen IX R 13/22 zugelassen. 

 

 
13. Veräußerung eines Mobilheims 

 
Die sog. Mobilheime werden in Deutschland immer beliebter. Es handelt sich dabei um eine kleine 

Wohneinheit, die mittels Lkw transportiert und so an einem anderen Ort wieder abgestellt werden 

kann. Nun veröffentlichte der Bundesfinanzhof sein Urteil vom 24.5.2022 und nahm darin Stellung, 

ob die Veräußerung eines Mobilheims ein steuerbares privates Veräußerungsgeschäft darstellt. 

Bei einem privaten Veräußerungsgeschäft sind zunächst die gesetzlichen Regelungen zu Grundstü-

cken und deren Bestandteilen zu beachten. Grundstücke sind einzelne Teilflächen, die zivilrechtlich 

veräußert werden können. Gebäude gehören bei einer Veräußerung grundsätzlich als wesentlicher 

Bestandteil zum Grundstück und werden nicht als isoliertes Wirtschaftsgut bewertet. Dies gilt für ein 

privates Veräußerungsgeschäft. Demnach gehören Gebäude auf fremden Grund und Boden nicht da-

zu. 

 

Aus diesem Grund gehört auch die Veräußerung eines Mobilheims nicht zu den privaten Veräuße-

rungsgeschäften, da es sich hierbei um ein Gebäude auf fremdem Grund handelt. Zudem liegt bei 

einem Mobilheim ein anderes Wirtschaftsgut im Sinne der gesetzlichen Vorschrift vor, die allerdings 

auf bewegliche Gegenstände des täglichen Gebrauchs gerichtet ist und damit ein Mobilheim grund-

sätzlich ausschließt. 

 

Die Spekulationsfrist für bewegliche Gegenstände beträgt grundsätzlich ein Jahr. Allerdings ist dabei 

unbedingt zu beachten, dass sich die Frist von einem auf zehn Jahre verlängert, wenn der Gegenstand 

in mindestens einem Kalenderjahr zur Einkunftserzielung genutzt wird. Wird ein Mobilheim also 

vermietet, ist eine Veräußerung innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung steuerpflichtig. 
 

 
14. Vorweggenommene Betriebsausgaben bei der Gewerbesteuer 
 

Das Gewerbesteuergesetz regelt, dass bei einem Betriebsübergang im Ganzen von einem Unternehmer 

auf einen anderen, der bisherige Betrieb durch den Übergang als eingestellt und der andere damit als 

neu gegründet gilt.  

 

Ein Steuerpflichtiger übernahm einen bereits eingerichteten Betrieb als Pächter und Unternehmer. 

Den Betrieb eröffnete er erst im Folgejahr nach einer umfangreichen Renovierung und machte deswe-

gen in der Gewinnermittlung vorab entstandene Betriebsausgaben geltend. Auch in der Gewerbesteu-

ererklärung gab er diesen Verlust als negativen Gewerbeertrag an. Das Finanzamt berücksichtigte die 

vorab entstandenen Betriebsausgaben bei der Gewerbesteuer jedoch nicht und setzte den entsprechen-

den Gewerbesteuermessbescheid mit 0 € fest. 

Der Bundesfinanzhof unterstützte mit seinem Urteil vom 30.8.2022 diese Feststellung. Die Annahme 

eines Gewerbebetriebs im gewerbesteuerrechtlichen Sinne setzt das Vorliegen sämtlicher Tatbe-

standsmerkmale eines Gewerbebetriebs voraus; insbesondere die Beteiligung am allgemeinen wirt-

schaftlichen Verkehr. Vorab (vor Betriebseröffnung) entstandene Betriebsausgaben sind daher gewer-

besteuerrechtlich unbeachtlich. Diese allgemeinen Grundsätze gelten auch im Fall eines Betriebs-

übergangs im Ganzen. 
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15. Corona-Maßnahmen können zum Zinserlass führen 
 

Noch immer werden Urteile von den Gerichten entschieden, die durch Corona veranlasst wurden. So 

auch im Herbst letzten Jahres durch das Finanzgericht (FG) Münster.  

 

Für einen Steuerpflichtigen erließ das Finanzamt einen Bescheid mit einer Nachzahlung und setzte 

gleichzeitig Nachzahlungszinsen fest. Zu dem Zeitpunkt galt das Schreiben des Bundesministeriums 

für Finanzen vom 19.3.2020 über „Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen 

des Corona-Virus“. Darauf berief sich der Steuerpflichtige und beantragte erfolgreich die zinslose 

Stundung der geforderten Nachzahlung. Außerdem beantragte er erfolglos den Erlass der Nachzah-

lungszinsen. 

 

Das FG erläuterte, dass Nachzahlungszinsen zu erlassen sind, soweit sie auf Steuernachzahlungen 

entfallen, für die - nach einem BMF-Schreiben zu den Auswirkungen des Corona-Virus - ein An-

spruch auf zinsfreie Stundung bestanden hat. 

 

Anmerkung: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da der Bundesfinanzhof die Revision unter dem 

Aktenzeichen XI R 28/22 zugelassen hat. 

 

 

16. Energiepreispauschale für Studierende 

 

Viele Menschen in Deutschland haben bereits von den Entlastungszahlungen der Regierung profitiert. 

Studenten und Auszubildenden allerdings wurde die Energiepreispauschale bislang nicht ausgezahlt. 

Das soll sich aber bald ändern. 

 

Alle Studierenden (außer Gasthörer), die am 1.12.2022 an einer Hochschule in Deutschland immatri-

kuliert waren, bzw. alle Auszubildenden, die an dem Tag an einer Ausbildungsstätte angemeldet wa-

ren, können die Energiepreispauschale in Höhe von 200 € beantragen. Der Betrag ist steuerfrei, der 

Antrag soll ab Mitte März gestellt werden können. Die Auszahlung soll kurz darauf beginnen. Mehr 

Informationen sind unter www.einmalzahlung200.de zu finden. 
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17. Veräußerungsgewinne bei Kryptowährungen sind steuerpflichtig 
 

Die Geschäfte mit Kryptowährungen werden international immer bekannter und häufiger. Das gilt 

auch für Deutschland. Nun musste der Bundesfinanzhof (BFH) sich mit der Frage beschäftigen, ob 

der Verkauf bzw. Tausch mit Kryptowährungen ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft 

darstellt. 
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Ausgelöst hatte die Frage ein Steuerpflichtiger, der mit verschiedenen Kryptowährungen handelte und 

diese teilweise innerhalb einer kurzen Zeit an- und wieder verkaufte. Für das Finanzamt stellte dieser 

Handel steuerpflichtige Veräußerungsgewinne dar. 

 

Der BFH übernahm diese Ansicht. Bei Kryptowährungen liegt ein Wirtschaftsgut vor. Ein Wirt-

schaftsgut meint neben Sachen und Rechten auch tatsächliche Zustände, Möglichkeiten und Vorteile, 

deren Erlangung sich der jeweilige Steuerpflichtige etwas kosten lässt und die einer gesonderten, 

selbstständigen Bewertung zugänglich sind. Der Eigenschaft als Wirtschaftsgut stehen auch techni-

sche Details nicht entgegen. Es entsteht demnach eine Steuerpflicht auf Veräußerungsgewinne aus 

Kryptowährungen wie Bitcoin, Etherum oder Monero, wenn diese innerhalb eines Jahres gekauft und 

wieder verkauft werden. 

 

 

18. Firmenwagengestellung bei Schätzung des Kraftstoffverbrauchs 
 

Bei der Überlassung eines betrieblichen Pkw von Arbeitgebern an Arbeitnehmer zur privaten Nutzung 

und für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte liegt eine Bereicherung des Arbeit-

nehmers vor. Die Bereicherung liegt um den Betrag vor, den der Arbeitnehmer zusätzlich zum regulä-

ren Lohn durch die Überlassung spart. Dafür ist eine Ermittlung des Nutzungsverhältnisses entweder 

durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, die 1-%-Regelung oder, bei Fahrten zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte, durch die 0,03-%-Regelung notwendig. Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge 

gelten besondere Regelungen. 

 

Ein Arbeitgeber hatte an zwei Arbeitnehmer jeweils einen Pkw überlassen, der auch zu privaten Zwe-

cken genutzt werden durfte. Für beide Pkw wurde das Verhältnis von beruflichen und privaten Fahr-

ten durch ein Fahrtenbuch ermittelt. Bei einer Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass der Ar-

beitgeber für die Berechnung des geldwerten Vorteils den Tankverbrauch nach Durchschnittswerten 

bemessen hatte. Das lag daran, dass der Arbeitgeber eine betriebseigene Tankstelle besaß, die keine 

Anzeige für Menge und Preis des getankten Kraftstoffs hatte. So eine Schätzung ist laut Finanzamt 

unzulässig. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) unterstützte diese Auffassung. Werden belegmäßig nicht erfasste Kosten 

des überlassenen Pkw geschätzt, ist eine Anwendung der Fahrtenbuchmethode nicht zulässig. Ein 

Fahrtenbuch soll das Verhältnis der beruflichen und privaten Fahrten ermitteln. Die tatsächlich ent-

standenen und auch belegten Kosten werden dementsprechend aufgeteilt. Somit kann eine Schätzung 

schon vom Gesetzes-Wortlaut her nicht erfolgen, auch nicht, wenn ein Sicherheitsaufschlag zugrunde 

gelegt wurde. Belege sind unbedingt notwendig. 

 

 

19. Berücksichtigung eines Gartens beim Aufgabegewinn 
 

Bei gemischt genutzten Grundstücken ist sowohl das Gebäude als auch der Grund und Boden entspre-

chend der Nutzungsverhältnisse aufzuteilen. Das kann aber nicht pauschal bei jeder Berechnung an-

gewendet werden, es gibt auch Besonderheiten dabei zu beachten. 

 

Ein Steuerpflichtiger besaß ein Einfamilienhaus mit dazugehörigem Garten, welches er teilweise ver-

mietete und teilweise zu eigenbetrieblichen Zwecken, als Architekturbüro, verwendete. Nach einiger 

Zeit veräußerte er das Grundstück. In dem Kaufvertrag wurde der Kaufpreis aufgeschlüsselt auf Ge-

bäude, Grund und Boden und den Garten angegeben. Das Finanzamt berücksichtigte diese Angaben 

bei der Berechnung des Aufgabegewinns allerdings nicht. Stattdessen wurde der Prozentanteil des 

Architekturbüros auf den gesamten Kaufpreis bezogen, also auf Gebäude mit Grund und Boden ein-

schließlich Garten. Der Steuerpflichtige wehrte sich dagegen. Der Anteil des Kaufpreises für den 

Garten dürfte bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. 
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So sah es anschließend auch das Finanzgericht Münster. Bei dem Garten handelt es sich um ein 

selbstständiges Wirtschaftsgut. Dieses steht weder in Zusammenhang mit den Büroräumen noch zum 

Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen. Zudem wurde der Garten ausschließlich privat genutzt.  

 

Beachten Sie: Das Urteil ist rechtskräftig, die Revision wurde nicht zugelassen. 

 

 

20. Steuerfreiheit bei Telefonkosten des Arbeitnehmers 
 

Das Einkommensteuergesetz regelt, wann Leistungen für den Arbeitnehmer steuerfrei sind. Dazu 

gehören auch die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen Datenverar-

beitungs- und Telekommunikationsgeräten sowie deren Zubehör. Diese Vorschrift wurde durch den 

Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 23.11.2022 weiter konkretisiert. 

 

Zu der Steuerfreiheit im Sinne des Einkommensteuergesetzes gehört auch, wenn eine Erstattung von 

Telefonkosten durch den Arbeitgeber erfolgt und der Arbeitnehmer ursprünglich den Mobilfunkver-

trag abgeschlossen hat und der Arbeitgeber das Mobiltelefon zu einem vergünstigten Preis von seinem 

Arbeitnehmer erwirbt, um es danach dem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung zu überlassen. Würde 

diese Steuerbefreiung nicht vorliegen, hätte der Arbeitnehmer die entstandenen geldwerten Vorteile 

aus der Nutzung zu versteuern. Der BFH weist in diesem Zusammenhang aber auch noch darauf hin, 

dass dagegen ein Zuschuss des Arbeitgebers für einen privaten Telefonanschluss des Arbeitnehmers 

nicht steuerfrei ist. 

 

Die Gesetzesvorschrift soll den Arbeitgebern die Möglichkeit geben, ihren Arbeitnehmern die private 

Nutzung betrieblicher Geräte, wie Computer oder Telekommunikationsgeräte, zu erlauben, ohne dies 

durch den mit der steuerlichen Erfassung des sog. Sachbezugs verbundenen Verwaltungsaufwand zu 

erschweren. 

 

 
21. Steuerpflichtige Veräußerung bei teilweiser Vermietung 

 
Wird ein Gebäude innerhalb von zehn Jahren nach dem Anschaffungszeitpunkt wieder veräußert, 

kommt es auf die bisherige Nutzung an, ob die Veräußerung steuerpflichtig ist oder nicht. Bei einer 

Vermietung zu fremden Wohnzwecken ist die Veräußerung zu versteuern. Nun hatte der Bundesfi-

nanzhof (BFH) die Frage zu klären, ob die zeitweise Vermietung eines eigentlich ausschließlich 

selbstgenutzten Gebäudes zur Steuerpflicht bei einem Verkauf innerhalb der ersten zehn Jahre nach 

Anschaffung führt. 

 

Auslöser waren Steuerpflichtige, die in einem Einfamilienhaus wohnten. Da in der Nähe jedes Jahr 

eine große Messe stattfand, vermieteten sie in dieser Zeit zwei ihrer Zimmer an Messebesucher. Das 

waren jährlich weniger als 20 Tage. Ansonsten wurden die Zimmer zu anderen Zwecken genutzt. Die 

Einkünfte aus der Vermietung wurden ordnungsgemäß als Vermietungseinkünfte in der Steuererklä-

rung angegeben. Sieben Jahren nach dem Kauf des Hauses verkauften die Steuerpflichtigen das Ob-

jekt. Das Finanzamt veranlagte den Veräußerungsgewinn als steuerpflichtig. 

 

Der BFH erläuterte in seinem Urteil, dass es grundsätzlich keine zeitliche oder räumliche Bagatell-

grenze für eine unschädliche Nutzungsüberlassung an Dritte gibt. Wenn ein Veräußerungsgewinn wie 

im entschiedenen Fall entsteht, ist er in Höhe des vermieteten Anteils steuerpflichtig und in der Ein-

kommensteuererklärung anzugeben. Aufteilungsmaßstab für die Ermittlung des steuerbaren Anteils ist 

das Verhältnis der Wohnflächen zueinander. 
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22. Behindertengerechter Gartenumbau als außergewöhnliche Belastung 
 

Bei der Berücksichtigung von außergewöhnlichen Belastungen (agB) geht die Meinung von Finanz-

amt und Steuerpflichtigen oftmals auseinander. Der Bundesfinanzhof (BFH) fällt deswegen regelmä-

ßig Entscheidungen zu der Thematik. So auch am 26.10.2022. 

 

Ein Ehepaar lebte gemeinsam in einem eigenen Einfamilienhaus mit Garten. Die Ehefrau hatte einen 

Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von 70 und den Merkzeichen G und aG. 

Da die Steuerpflichtige zur Gartenbewirtschaftung inzwischen einen Rollstuhl benötigte, wurde der 

Garten behindertengerecht umgebaut. Die Kosten gab das Ehepaar in der Einkommensteuererklärung 

als agB an. Das Finanzamt erkannte diese jedoch nicht an. Zu Recht wie der BFH entschied. 

 

Ziel von agB ist es, zwangsläufige Mehraufwendungen für den existenziellen Grundbedarf zu berück-

sichtigen, die nicht durch Entlastungsbeträge abgedeckt sind. Dazu gehören aber nicht die Kosten der 

allgemeinen Lebensführung und Kosten, die über die menschlichen Grundbedürfnisse hinausgehen. 

Bisherige Rechtsprechungen des BFH bestätigen zudem, dass Aufwendungen für einen behinderten-

gerechten Umbau nicht zwingend agB darstellen, sondern oftmals nur Folge eines freien Konsumver-

haltens sind. Dies gilt genauso für den Gartenumbau. Diese Kosten sind nicht zwangsläufig entstan-

den, denn die Steuerpflichtigen waren aus keinen rechtlichen, sittlichen oder tatsächlichen Gründen 

dazu verpflichtet. Der Gartenumbau stellt deswegen keine agB dar. 

 

 

23. Privates Veräußerungsgeschäft bei Grundstücksteilung 
 

Das niedersächsische Finanzgericht (FG) entschied am 20.7.2022 über die Entstehung eines privaten 

Veräußerungsgeschäfts bei Grundstücksteilungen. Diese widerspricht der bisherigen Rechtsprechung 

und könnte deshalb große Bedeutung für ähnlich gelagerte Fälle haben, da zum Nachteil der Steuer-

pflichtigen entschieden wurde. 

 

Die Steuerpflichtigen, ein Ehepaar, erwarben jeweils zur Hälfte ein bebautes Grundstück. Nach einer 

Sanierung des Gebäudes zogen sie ein und nutzten die gesamte Außenfläche als Garten. Als in der 

Ortschaft weitere Bebauungen geplant wurden, veranlassten sie die Teilung ihres eigenen Flurstücks, 

sodass ein Teil der Außenfläche von den Steuerpflichtigen veräußert wurde. Zwischen Anschaffung 

des gesamten Grundstücks und dem Verkauf des Flurstücks lagen weniger als zehn Jahre. Das Fi-

nanzamt ging deswegen von sonstigen Einkünften im Rahmen eines privaten Veräußerungsgeschäfts 

aus.  

 

Der Meinung war auch das FG. Der Verkauf eines Gartengrundstücksteils ist bei weiterhin bestehen-

der Wohnnutzung im Übrigen nicht von der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft ausge-

nommen. In dem Moment der Veräußerung des Grundstücksteils und bei gleichzeitiger Weiternutzung 

des Gebäudes dient das abgetrennte Grundstück nicht mehr den eigenen Wohnzwecken.  

 

Beachten Sie: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen IX R 14/22 anhängig. Entsprechende Fälle sind daher unbedingt offen zu halten. 

 

 

24. Werbungskosten bei steuerfreien Stipendiumsleistungen 

 

Der Fall einer jungen Steuerpflichtigen führte dazu, dass sich der Bundesfinanzhof über die Kürzung 

von Werbungskosten beim Erhalt steuerfreier Stipendiumsleistungen äußerte.  

 

Eine Studentin bekam für ihr Masterstudium ein Stipendium, welches neben monatlichen Raten noch 

weitere Geldleistungen enthielt. Für die Jahre des Masterstudiums gab die Steuerpflichtige Einkom-
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mensteuererklärungen ab und machte darin die entstandenen Studienkosten geltend. Das Finanzamt 

zog davon die Leistungen durch das Stipendium ab.  

 

Werbungskosten setzen eine Belastung mit Aufwendungen voraus. Davon ist auszugehen, wenn in 

Geld oder Geldeswert bestehende Güter aus dem Vermögen des Steuerpflichtigen abfließen. Eine 

endgültige Belastung verlangt der Werbungskostenbegriff hingegen nicht. Ausgaben und Einnahmen 

sind vielmehr getrennt zu beurteilen. Leistungen aus einem Stipendium führen zu Arbeitslohn, wenn 

das Stipendium dem Ersatz von Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit 

aus in der Erwerbssphäre liegenden Gründen dient. Zwischen steuerfreien Stipendienleistungen und 

beruflich veranlassten (Fort-)Bildungsaufwendungen besteht ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zu-

sammenhang, wenn das Stipendium dazu dient, die beruflich veranlassten Aufwendungen auszuglei-

chen oder zu erstatten.  

 

Somit ist ein Ansatz solcher direkt durch das Stipendium gedeckter Aufwendungen als Werbungskos-

ten nicht möglich. 
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